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MERKBLATT 
ANBIETERKENNZEICHNUNG NACH  
§ 14 JUGENDSCHUTZGESETZ (JUSCHG)  
Stand: 27.02.2015 

§ 14 Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielprogrammen 

(7) Filme, Film- und Spielprogramme zu Informations-, Instruktions- oder Lehrzwecken dürfen 

vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ nur gekennzeichnet werden, wenn sie 
offensichtlich nicht die Entwicklung oder Erziehung von Kindern und Jugendlichen beeinträchti-

gen. Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung. Die oberste Landesbehörde kann das Recht 

zur Anbieterkennzeichnung für einzelne Anbieter oder für besondere Film- und Spielprogramme 

ausschließen und durch den Anbieter vorgenommene Kennzeichnungen aufheben.  

 

Erläuterungen: 

Die technische Entwicklung auf dem Mediensektor führt dazu, dass immer mehr filmische Dar-

stellungen hergestellt und verbreitet werden, bei denen es sich um einfache Betriebs- und Kon-

struktionsanleitungen auf Videofilmen oder um mit filmischen Darstellungen unterlegte Unter-

richtsmaterialien auf CD-ROM oder DVD handelt. Hinzu kommen Lehrprogramme in Form von 

Computerspielen. 

 

Kennzeichnung:  

Das Kennzeichen für Filme, Film- und Spielprogramme zu Informations-, Instruktions- und Lehr-

zwecken, die vom Anbieter gekennzeichnet werden dürfen, wenn sie offensichtlich nicht die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen (§ 14 Abs. 7 JuSchG), lautet „In-
foprogramm gemäß § 14 JuSchG“ bzw. „Lehrprogramm gemäß § 14 JuSchG“ und ist auf dem 
Bildträger und der Hülle deutlich sichtbar in einem Quadrat auf transparentem weißem Grund 

(Deckkraft 70%) mit schwarzer Schrift aufzubringen. Größe und Positionierung des Zeichens 

ergeben sich aus § 12 Abs. 2 Satz 2 JuSchG. Hiernach ist das Zeichen auf der Frontseite der 

Hülle links unten auf einer Fläche von mindestens 1200 Quadratmillimetern und dem Bildträ-

ger auf einer Fläche von mindestens 250 Quadratmillimetern anzubringen. Sofern durch die 

farbliche Gestaltung des Hintergrunds das Quadrat als solches nicht mehr erkennbar ist, ist 

das Quadrat optisch vom Hintergrund abzugrenzen, z. B. durch einen Rahmen.  

 

Die Verantwortung für diese Kennzeichnung liegt bei den Anbietern. 

 

Hinweis 

Die „Anleitung zur korrekten Kennzeichnung“ veranschaulicht anhand von grafischen Beispielen 
die gesetzeskonforme Kennzeichnung von Bildträgern mit Filmprogrammen und deren Verpa-

ckung. 

• Download Anleitung zur korrekten Kennzeichnung 

• Beispielhafte Druckvorlagen der Kennzeichen Info- und Lehrprogramm 

 

Ansprechpartnerin: Inna Rundau, Telefon 0611-7789122 
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